
Satzung

zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netzschkau

Aufgrund des $ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in

der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (GVB|.S.5S, ber. S.159) letzte
Anderung 11.05.2005 (GVBI. S. 155) und Artikel 1 S 69 Abs.2 und 3 des Gesetzes
zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
im Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.06.2004 (GVBI.

S. 245 ber. S. 647) hat der Stadtrat der Stadt Netzschkau in seiner Sitzung vom
28. 03. 2006 folgende Satzung beschlossen:

sl
Begriffsbestimmungen

1. Kosten im Sinne des Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des
Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes, im Freistaat
Sachsen sind:

- Aufwendungen für die Durchführung von Pflichtleistungen der Feuerwehr.
Wird unter den in der Satzung bestimmten Voraussetzungen ihre Erstattung
verlangt, handelt es sich um Kostenersatz.

- Aufwendungen der Feueruyehr für die Durchführung von anderen, freiwilligen
Leistungen. Die Gegenleistungen der Leistungsnehmer sind Gebühren.

2. Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung ausgelöste
und auf die Durchführung einer Feuenruehrleistung gerichtete Tätigkeit der
Feuenruehr. Ein Einsatz beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der

Feuenrvehr und endet entweder mit Beginn eines folgenden Einsatzes oder
mit der Erklärung des Einsatzleiters über das Ende des Einsatzes, spätestens
aber mit dem Wiedereinrücken in die Feuerwache.

3. Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigentümer oder der
Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder Gebäudeteils einer
Anlage oder einer Fläche.

s2
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Leistungen der Feuenrvehr der Stadt Netzschkau im Sinne des

Artikel 1 SS 6 und 69 des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes,
Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen sowie Tätigkeiten

der Feuenruehr auf der Grundlage in der jeweils gültigen Feuenruehrsatzung. Als
Leistung gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher Alarmierung
und bei Fehlalarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen.
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Kostenersatz für Pflichtleistungen der Feuerwehr

Kostenersatz wird für folgende Leistungen im Gemeinde-/Stadtgebiet im Rahmen
des Artikel 1 SS 22 Abs. 6 und 69 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuordnung des
Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen
verlangt:

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Leistungen
b) Leistungen, die durch den Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder

Wasserfahrzeugen erforderl ich werden
c) Leistungen, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage

mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist
d) Brandsicherheitswachen
e) Brandverhütungsschauen':.)- 0 abgebrochener Einsatz infolge missbräuchlicher Alarmierung der Feuenvehr

oder der Fehlalarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen.

s4
Gebühren für freiwillige Leistungen der Feuerwehr

Für alle anderen Leistungen der Feuerwehr, die auf der Grundlage des Artikel 1 S 69

Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und

Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen erbracht werden, werden Gebühren
verlangt.

Wenn nicht $ 5 dieser Satzung etwas anderes bestimmt, werden fÜr folgende
freiwillige Leistungen Gebühren verlangt:

1. Die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden oder
gefährlichen Stoffen sowie durch sie verursachte Schäden, deren sofortige
Beseitigung möglich ist, bei Straßenverkehrs- und anderen Unfällen.

2. Die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräum- und

Sicherungsarbeiten.

3. Die zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Material zum Ge-

und Verbrauch.

4. Andere Leistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der
Feuenruehren gehören und/oder deren Erforderlichkeit sich auf Anforderung
einzelner ergibt.
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Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

(1) soweit im Absatz 4 nichts anderes 9"'JT$i:li[9i:' ["ii?li'iX!1??'[::l
S#ffiär"^äJönuerzeichnisses sowie nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des in

a^rä{a r rnrl
Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge'

Ausrüstungsgegenstände berechnet. Das Kostenverzeichnis

s;ä;g. ä i"st"crundlage für die Erhebung von Gebühren.

der Geräte und
ist Bestandteil dieser

(2) Bei stundensätzen werden angefangene stunden auf die nächste halbe stunde

aufgerundet. aei"-iägerrat="n *ito jäo"t angefangene Kalendertag als voller

Kalendertag berechnet.

(3) Die Kostenerstattungssätze setzen sich, soweit nichts anddres bestimmt ist'

zusammen aus:
1 . den Personalkosten für die eingesetzten Angehörigen der Feuerwehr

2'denStundensätzenfürdieeingesetztenFahrzeuge
3. den Sätzen für die eingesetzten Geräte'

(4) Entstehen der Feuerwehr durch lnanspruchnahme von Personal' Fahrzeugen'

Geräten und Ausrüstungsgegenständen beäondere Kosten, so sind sie zusätzlich zu

denjenigen nach Abs. 3 zü erstatten, sofern sie dort nicht entharten sind. Kosten für

ErsatzbescrraffungGi unbrauchbarkeit oder Verrust sind nur zu erstatten, soweit

den Zahlungspn'öniigen ein Verschulden trifft. Für die bei kostenerstattungs-

pfrichtigen Hirfereistu,ig"n verbrauchten Materiarien, soweit sie nicht Bestandteil der

kalkulierten pauschatJatze sind, wärJen die jeweiligen selbstkoslen zuzÜglich eines

Verwattungskostenzuschlags von 10 % berechnet'

(5) Kosten ersalz und Gebühren werden nur in dem umfang vom Kostenschuldner

gefordert, wie Personal und Gerät zum Einsatz gekommen sind' wird mehr Personal

und Gerät am Einsatzort uereitgesteilt ars tätsacrrrich erforderrich und hat der

Kostenschurdner dies zu vertretenl r.tinn"n auch für das nicht erforderriche personal

und Gerät Kosten verlangt werden'

(6)FürAufwendungen,diedurchHi|feleistungenVonbenachbartenGemeindenoder
durch Werksfeu"^,i"6r"n entstehen, werdeninabhängig von dieser,satzung Kosten

in der Höhe ""d;üi ;i; ti" 
o"t Gemeinde/Stadt in Rechnung gestellt werden'

(7) Ersatz Oer foäten soll nicht vLrlangt werden, soweit dies eine unbitlige Härte

wäre.

s6
Kostenschuldner

(1)KostenersatzfürLeistungennach$3dieserSatzungwird

- in den Fällen des $ 3 Buchstaben a) und f) vom verursacher bzw' Betreiber

einer automatischen Brandmeldeanlage'
_ in den Fällen des g 3 Buchstäuen u1-und c) vom Halter des Fahrzeuges bzw'

Eigentumär, Besitzär oder Betreiber der Anlage und-

- in den Fällen des s s 
-Buchstaben d) und e) vom Veranstalter oder

Einrichtu ngsträger verlangt'
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2.

(2) Gebühren für Leistungen nach $ 4 dieser Satzung werden entsprechend Artikel 1

$ 69 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes
und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen verlangt von:

demjenigen, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat bzw. der
nach anderen gesetzlichen Regelungen dafür herangezogen werden kann,

dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht
hat, oder von demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache
ausübt,

demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.

(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

Entstehung
s7
und Fälligkeit

Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. Gebühren wird mit Bekanntgabe des
Kostenbescheids an den Kostenschuldner fällig.

s8
lnkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung am 18. 05. 2006 in Kraft.

(2) Mit dem gleichen Tage tritt die Satzung über Gebühren und Leistungen der
ireiwilligen Feuerwehr Nätzschkau vom 10. April 1992 sowie die Anderung der
Satzung zur Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Netzschkau vom 28. November 2001 außer Kraft.

Netzschkau, den 29. 03. 2006

OrVDatum

Sätze 1-3 aus $ 4, lV SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein

Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Angang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften Uber die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss wegen Gese[widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des

Sachverhalts, der Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden,

lst eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

3.

/ {#{IQt
ir;ffiry€



5

Datum der Satzung:28.03. 2006

Anlage

zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netzschkau

Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuenvehr

l. Personelle Leistungen € je Stunde

1 . Einsatzkräfte zur Du rchfü h ru ng von B randsicherheitswachen
u nd Feuersicherheitswachd ienst

a) Einsatzleiter bzw. Wachhabender

b) Sicherungsposten - bzw. Sicherheitsposten, Kontrollposten

2.Sonstige durch Angehörige der Feuerwehr erbrachte personelle
Leistungen bei Einsätzen, Hilfeleistungen u.ä.

a) Einsatzleiter

b) Einsatzkräfte

15,00

12,50

25,00

20,00

Werden die personellen Leistungen unter Nutzung von zusätzlichen
Körperschutzmittel erbracht (Wärmestrahlenschutzanzug, Chemikalienschutzanzug)
ist auf die Stundensätze ein Zuschlag von 50o/o zu berechnen.

ll. Einsatz von Fahrzeuqen, Anhängern. Geräten und Ausrüstunqen

l.Einsatz von Lösch- und Sonderfahrzeugen, einschließlich der Normbestückung

a) LF 16

b)TLF/W

c) TSF/W

e)TSB

f)rsA

a. Std. 150,00 €

a Std. 130,00 €

a Std. 125,00 €

a Std. 20,00 €

a Std. 30,00 €

je km 2,00 €

je km 2,00 €

je km 2,00 €

d) Schlauchwagen a Std. 10,00 €
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2.Einsatz von Geräten und Aggregaten (nur mit Personal)

a)

b)

Notstromaggregat

Motorkettensäge

Grundkosten
(erste Stunde)

20,00

15,00

jede weitere
Stunde €

10,00

6,00

3. Einsatz von Verbrauchsmitteln

Sämtliche Verbrauchsmittel 1Ölbinder, Schaummittel, Trockenmittel) werden nach
dem tatsächlichen Verbrauch zu jeweiligen Tagespreis gesondert berechnet.

| | l. Missbräuchliche Alarmierunq

Derjenige, der wider besseren Wissens die Feuerwehr alarmiert ist gem. $ 69
Abs. 2 Nr. 5 SächsBRKG zum Ersatz der Kosten verpflichtet.

Veröffentlicht im Stadtanzeiger Nr. 05/2006 vom 17 . 05.2006


